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Betreff: Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, Wasserversorgung im SWU-Gebiet 
  
Anlagen: Anl. 1 - Antrag (Nr. 80) Grüne Fraktion Ulm vom 30.04.2013 

Anl. 2 - Sachdarstellung SWU   
 

 
Antrag: 
 
Den schriftlichen Bericht der SWU gemäß Anlage 2 zur Kenntnis zu nehmen 
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Sachdarstellung: 
 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Finanzielle Auswirkungen: nein 
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein 

  
 
 
 
Mit Schreiben vom 30.04.2013 (Anlage 1) hat die Grünen Fraktion beantragt, über die 
Auswirkungen der geplanten EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie auf die Wasserversorgung der 
SWU zu berichten. 
 
Im aktuellen Entwurf der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, die voraussichtlich im Februar 2014 
verabschiedet wird, wurde der Wassersektor aus der Richtlinie wieder herausgenommen. Somit 
ergeben sich keine Auswirkungen auf den aktuellen und bis 2022 laufenden Wasser-
Konzessionsvertrag mit der SWU. 
 
In einer am 27.11.2013 verabschiedeten Novelle des Landeswassergesetzes wurde neu 
festgeschrieben, dass die Gemeinde die Organisationsform zur Erledigung der öffentlichen 
Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge frei wählen kann. Damit wird die 
Rechtmäßigkeit der derzeitigen Konstellation mit der SWU bestätigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


